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Lange Zeit klaffte eine Lücke im Ver-
waltungs- und Verwaltungsprozess-
recht, das nirgendwo in den ehemals 
sozialistischen Reformstaaten zu den 
prioritär geregelten Rechtsmaterien 
gehörte, obwohl für die in- und auslän-
dische Wirtschaft nicht nur das zu-
nächst novellierte Zivil- und Wirt-
schaftsrecht, sondern auch das Verwal-
tungsrecht von eminenter Bedeutung 
ist, denn sollen Produktionsanlagen 
errichtet werden, ist regelmäßig eine 
Bauerlaubnis erforderlich und ist vor 
Aufnahme jeder Wirtschaftstätigkeit 
zumindest abzuklären, ob dies mit oder 
auch ohne eine entsprechende Geneh-
migung möglich ist. Für die ostmittel-
europäischen Staaten haben die beiden 
Herausgeber Bernd Wieser und Armin 
Stolz mit dem 2004 erschienenen Werk 
„Vergleichendes Verwaltungsrecht in 
Ostmitteleuropa“ bereits ein Fundament 
geschaffen, das die Grundstrukturen 
dieser Rechtsmaterie dem Unterneh-
mer, Wissenschaftler, Studierenden und 
jedem interessierten Leser vermittelt 
und zugleich die Grundlage für weitere, 
hierauf aufbauende Forschung bietet. 
Mit dem vorliegenden Band wird diese 
Lücke für den südosteuropäischen 
Raum geschlossen. 

Den von Autorinnen und Autoren 
aus den untersuchten Ländern sowie 
westlichen Fachleuten nach einer ein-
heitlichen Gliederung zu vier Themen-
komplexen verfassten Länderberichten 
folgt jeweils eine vergleichende Be-
trachtung, bei der das österreichische 

Verwaltungsrecht und Verwaltungspro-
zessrecht, das nicht nur heute, sondern 
schon einmal vor dem Zweiten Welt-
krieg die Rechtsordnung in diesem 
Raum maßgeblich beeinflusst hat, einen 
zusätzlichen Vergleichsmaßstab bildet. 
Behandelt werden die Komplexe Ver-
waltungsorganisation, Verwaltungsver-
fahren, Verwaltungsgerichtsbarkeit 
sowie einzelne Gebiete des materiellen 
Verwaltungsrechts. Schwerpunkte des 
materiellen Verwaltungsrechts bilden 
das Gewerberecht sowie das Raumpla-
nungs- und das Baurecht, wobei beson-
deres Augenmerk dem Immobiliener-
werb von Ausländern geschenkt wird.  

In allen untersuchten Rechtsberei-
chen zeigen die Autoren große Ge-
meinsamkeiten nicht nur der Regeln der 
untersuchten Staaten, sondern auch im 
Verhältnis zur Rechtsordnung Öster-
reichs auf, was in Anbetracht der ge-
meinsamen Vergangenheit und auch 
der nachwirkenden Rechtstraditionen 
nicht unbedingt verwundert. Dies gilt 
laut Armin Stolz für die Organisation 
der Staatsverwaltung, aber auch die 
Ausgestaltung der lokalen Selbstver-
waltung, hingegen weniger für die 
regionale Ebene. Auch das Verwal-
tungsverfahren weist – so Bernd Wie-
ser – eine einheitliche Grundstruktur 
auf, auch wenn neben der zentralen 
Kodifikation in allen Ländern bereichs-
spezifische Sonderregelungen bestehen. 
Insgesamt könne heute so ein einheitli-
cher Rechts- und Rechtsschutzstandard 
festgestellt werden. Spezialisierte Ver-
waltungsgerichte bestehen in allen 
untersuchten Staaten zwar nur in erster 
Instanz, aber dennoch bejaht auch 
Christoph Hofstätter eine allgemeine 
Kongruenz der Systeme der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, auch wenn in 
einzelnen Fragen insbesondere in Ma-
zedonien unterschiedliche Wege be-
schritten wurden. Von besonderer 
Bedeutung für Bürger wie für Unter-
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nehmer ist, dass gerichtliche Entschei-
dungen und auch die Untätigkeit von 
Verwaltungsbehörden überall in den 
untersuchten Ländern justitiabel ist. 
Größer sind die Unterschiede hingegen 
beim materiellen Verwaltungsrecht, 
was beim Gewerberecht insbesondere 
für die Aufnahme der Tätigkeit und 
Zulassungsvoraussetzungen, für das 
Betriebsanlagenrecht sowie generell für 
das Bauordnungs- und Bauplanungs-
recht gilt, während für das öffentliche 
Baurecht – so Beatrice Sommerauer – 
eine weitgehende Kongruenz charakte-
ristisch ist.  

Auch wenn der Reformprozess si-
cherlich noch nicht in allen untersuch-
ten Staaten und in allen behandelten 

Rechtsbereichen abgeschlossen ist, 
erhält der Leser mit dieser umfangrei-
chen und detaillierten Bestandsaufnah-
me nach dem inzwischen gut 25 Jahre 
währenden Reformprozess eine Fülle 
von Informationen, die ansonsten nur 
schwer und mühsam oder – für den der 
Landessprache der untersuchten Länder 
Unkundigen – gar nicht zugänglich 
sind. Für denjenigen, der sich über die 
neuen Strukturen der Verwaltungsorga-
nisation, die Verteilung der Zuständig-
keiten zwischen den Verwaltungsorga-
nen und das Verwaltungsverfahren 
informieren möchte, ist das besproche-
ne Werk damit zugleich ein unverzicht-
bares Nachschlagewerk.  

Carmen Schmidt 
 
 
 

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2017-3-361 - Generiert durch IP 216.73.216.236, am 26.06.2026, 04:24:06. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0030-6444-2017-3-361

